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Unter biefem Settel oeröffent=

tickt ber ©ckmeis. ©ewerbeoerein

Bon 3eit 311 3eit StbEjanblnngen
über bie oerîctjiebenen gewerblichen

gragen. SaS joeben erfefjienene

VIII. ©eft (»erlag ö. SJlickel u.
Siicfjler in Sern, »reis gr. 1) ift betitelt: „Sum ©djuhe
be§ Steingewerbes gegen SïuStoûcfjfe unb Uebelftänbe im
©aubet unb Krebitoerfehr." ©er »erfaffer, ©efretär SBerner

Krebs, bebanbelt in oolfstiimlid^er freimütiger ©Bracke fpe-
Sielt bie KonfumPereine, ben ©aufieroerfekr, bie Söanberlager
unb Sluloerfäufe. Sie bezüglichen »erkältniffe werben an
©anb Bon »eifpielen au? ber »rapiS objeftio gefekitbert unb

wirb unterfuckt, roie ben wirfticken ober Bermeinttickeu
Uebetftänben auf bem SBege ber ©etbft= ober StaatStjilfe,
bejw. ©efeßgebung abgekotfen werben fönnte. ©er »er=
faffer fommt babei ju nackftekenben Schlußfolgerungen:

A. »ejüglid) ber KonfnmBereine:
1. Sie Konfumoereine finb gemeinnüfeige ©inridjtungen,

fofern fie bie »reife ber notWenbigften »ebarfSartifel regeln
unb baS jcEjäbticke Srebitgeben burdj bie »arjaktung erfeßen,
namenttick aber bann, wenn fie als ©enoffenfefjaften auck
bem Unbemittelten einen Stnteit am »eingewinn im »er*
kältniS 3nm ©infauf gewähren.

2. Uebelftänbe fönnen fict) ergeben: a) wenn eingetne
Konfnmoeretne aus bem iknen naturgemäß angewiefenen

»ahmen beS ©efdjäftSbetriebeS ^erauâtreten unb gewerblicke
»robufte ober SSaren berfaufen, bie nickt für ben täglichen
käuflichen »ebarf beftimmt finb unb baburdj ben anfäßigen
©ewerbetreibenben eine fühlbare Konfurrenj bereiten ; b) wenn,
bie Bon KonfumBereinen ausgegebenen »larfen infolge 3Jtiß=

branches als ©elbumlaufSmittel iu ben allgemeinen »erfeßr
übergehen unb baburch allerlei Unpfommlidjfeiten oerur*
fachen.

3. 2Bo berartige Uebelftänbe wirflick Boifommen, iff eS

©adje ber totalen ©ewerbeoereine, ben SluSfdjreitungen ber
Konfumo weine p begegnen, fei eS mittelft einer ©egen»

organifation ber ©ewerbetreibenben in »robuftio ober »er»
faufSgenoffenfdjaften, fei eS burch allgemeine görberung ber

Sarjaljlung mittelft ©fontogewährung. Sie SluSgabe ober
Sinnahme non Sonfummarfen burch Unberechtigte ift poli=
SeilidE) p oerbieten.

4, Sie ©efeßgebung fann ohne Slnfhebung ber in ber

»unbeSBerfaffung gewährleifteten ©anbels= unb ©ewerbes
freiheit ben ©efdjäftsbetrieb ber Konfumuereine in feiner
SBeife einfekränfen.

B. öepglick beS ©aufierBerfeßrS :
1. ©ine einheitliche ©efeßgebung über ben ©aufierBer=

febr erfdjeint als bringenbeS »ebürfmS. ©er ©chmeijerifche
©ewerbeoerein hat für ben batbigen ©rlaß eines beäüglicken
»unbeSgefeßeS bie geeignet erfikeinenben »taßnahmen p
treffen.

2. S3ei ber gefeßlichen Siegelung beS ©aufierberfehrS
burck ben »unb ober bie Kantone füllten namentlich folgenbe
©runbfäße wahrgenommen werben:
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Wocheiissmuh: Wer Döses nicht mehr thut, dem ist schon viel gelungen,
Doch wer nie Böses will, der ist von Hott durchdrungen. Sturm.

Gewerbliche Zeitfragen.

Unter diesem Titel veröffent-
licht der Schweiz. Gewerbeverein

von Zeit zu Zeit Abhandlungen
über die verschiedenen gewerblichen

Fragen. Das soeben erschienene

VIII. Heft (Verlag v. Michel u.
Büchler in Bern, Preis Fr. 1) ist betitelt: „Zum Schutze
des Kleingewerbes gegen Auswüchse und Uebelstände im
Handel und Kreditverkehr." Der Verfasser, Sekretär Werner
Krebs, behandelt in volkstümlicher freimütiger Sprache spe-
ziell die Konsumvereine, den Hausierverkehr, die Wanderlager
und Ausverkäufe. Die bezüglichen Verhältnisse werden an
Hand von Beispielen aus der Praxis objektiv geschildert und
es wird untersucht, wie den wirklichen oder vermeintlichen
Uebelständen auf dem Wege der Selbst- oder Staatshilfe,
bezw. Gesetzgebung abgeholfen werden könnte. Der Ver-
fasser kommt dabei zu nachstehenden Schlußfolgerungen:

.V Bezüglich der Konsumvereine:
1. Die Konsumvereine sind gemeinnützige Einrichtungen,

sofern sie die Preise der notwendigsten Bedarfsartikel regeln
und das schädliche Kreditgeben durch die Barzahlung ersetzen,

namentlich aber dann, wenn sie als Genossenschaften auch
dem Unbemittelten einen Anteil am Reingewinn im Ver-
hältnis zum Einkauf gewähren.

2. Uebelstände können sick ergeben: s.) wenn einzelne
Konsumvereine aus dem ihnen naturgemäß angewiesenen

Rahmen des Geschäftsbetriebes heraustreten und gewerbliche
Produkte oder Waren verkaufen, die nicht für den täglichen
häuslichen Bedarf bestimmt sind und dadurch den ansäßigen
Gewerbetreibenden eine fühlbare Konkurrenz bereiten ; b) wenn
die von Konsumvereinen ausgegebenen Marken infolge Miß-
branches als Geldumlaufsmittel iu den allgemeinen Verkehr
übergehen und dadurch allerlei Unzukömmlichkeiten verur-
fachen.

3. Wo derartige Uebelstände wirklich vorkommen, ist es

Sache der lokalen Gewerbevereine, den Ausschreitungen der
Konsumvereine zu begegnen, sei es mittelst einer Gegen-
organisation der Gewerbetreibenden in Produktiv oder Ver-
kaufsgenossenschaften, sei es durch allgemeine Förderung der

Barzahlung mittelst Skontogewährung. Die Ausgabe oder
Annahme von Konsummarken durch Unberechtigte ist poli-
zeilich zu verbieten.

4. Die Gesetzgebung kann ohne Aufhebung der iu der

Bundesverfassung gewährleisteten Handels- und Gewerbe-
freiheit den Geschäftsbetrieb der Konsumvereine in keiner
Weise einschränken.

L. Bezüglich des Hausierverkehrs:
1. Eine einheitliche Gesetzgebung über den Hausierver-

kehr erscheint als dringendes Bedürfnis. Der Schweizerische
Gewerbeoerein hat für den baldigen Erlaß eines bezüglichen
Bundesgesctzes die geeignet erscheinenden Maßnahmen zu
treffen.

2. Bei der gesetzlichen Regelung des Hausierverkehrs
durch den Bund oder die Kantone sollten namentlich folgende
Grundsätze wahrgenommen werden:
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a) ©infdränfung beS fpefutatiüen £>aufteroerfehrS mit Sin-

geftellten oon ©ngroSbaufierern ober SBanberlagern.
b) höhere ©cpierung bcr auSlänbifden ©aufierer; ©rtei*

lung doxi patenten an folc^e nur im Sebürfntsfalle
unb nur in foroeit, als ben ©dmeizerbürgern in ben

beireffenben ©taaten ©egenrec£)t gehalten wirb.
c) SluSfd'uß folctjer SBaren nom §aufierber£ehr, toeldöe

com faufenben ÜJtublifum nidjt leidet auf i£»reit 5fSreiS=

meri ober ifjre Qualität beurteilt merben fönnen ober
bereu Vertrieb mit ©efaljren Oerbunben ift, rote z- S3,

©olb* mtb ©ilberroaren, ©belfteine, Uhren, feine 3n=
ftrumente, SIrpeien unb ©eheimmittel, geiftige ©etränfe,
epplobierbare ©toffe, Sotterie= unb SlniehenSlofe, ec.

d) Verbot beS §aufiercnS irgenbroelder SBaren gegen Saten=

ga^Iuttgen ; beS JfboIportierenS mit SteferungS* unb 5ßra=

rnienmerfen.

e) SluSfdluß bon Serfonen unter 20 Sauren, foroie foldjer
Serfonen, melde megen Sergehen ober gern erbSmäßigem
Settel beftraft, eines unreellen ©efdäftSgebaßrenS über»

roiefen, fd)Iect)t beleumbet ober mit anfteefenben ober

ecEelfjaften Sîranfheiten behaftet finb.
f) Serbot beS §aufierenS roährenb ©onn= unb hohen geft*

tagen, foroie zur Sadtzeit, unb baS Setreten frember
SBohnungen ohne ©rlaubniS.

©omeit unfere Sorfdläge. $aS im Safler SIntrage
aufgeführte ©etailreifen haben mir nur nebenbei berührt. ©iefe
grage erfdeint unS borläufig burd baS SunbeSgefeß bom
24. 3uni 1892 hinreidjenb gelöft. ©anad merben alte

„Steifenbentoeldje SBaren mit fid) führen unb bireft an
bie Sunben oerfaufen, als fèaufierer betrad)tet unb unter»

liegen ber bezüglichen fantonalen ©efeßgebung. ®efcd)äftS=

reifenbe bagegeu, melche nur Stufier mit fid) führen unb

Seftetlungen bon tpauS zu §auS aufnehmen, fteßen unter
bem SunbeSgefeß betreffenb bie ißatenitapn ber §anb#lS=
reifenben. ' i'-.. ; ; -fffî

Sollte alfo ber „Uebelftaub" fortbeftehen, bafe fogenannte
Steifenbe als „Stufter" mitgeführte SBaren feilbieten, fo ge=

nügt eine tlage gegen foldfe megen Stißbraud beS patentes.
C. Sezüglidj ber SBanberlager unb StuSoerfäufe :

1. SBanberlager, freimütige Steigerungen bon fèanbelS*
maren unb SluSoerfäufe finb gleich bem §aufierl)anbel ge=

feßlid Z" regeln unb im Sutereffe beS feßßaften ©eroerbe»

unb §anbe!SftanbeS einer hohen Sefteuernng unb fdarfen
SßoIigeiauffid)t Z" unterfteHeu.

2. ©S liegt in ber Sfltdjt unb Slufgabe ber ©eroerbe*

unb geroerblichen Serufsoereine, bie Sehörben bei Soüziebung
biefer ©efege fräftig zu unterftüßen, inbem fie bureß ftän»
bige Äommiffionen ober fpegieHe Seauftragte baS ©ebahren
foicher ©efcßäfte überroaden laffen unb alle Stißbräude
Zur amtlichen Slngeige ober öffentlichen Kenntnis bringen.

3. $ie gemerblicheu SerufSbereine füllten fid) anberfeitS

berpflidlten, feine roirfliden Stfufder ober unreellen ©efdäfts*
lerne in ihren Steißen zu bulben unb bem ïaufenben Suölifum
gegenüber für alle Sieferungen ihrer Stitglieber fotibarifde
©arantie bieten.

4. Speziell in Sezug auf bie Sefämpfung unreeller

„SluSberfäufe" finb folgenbe gefeßlide Slaßnaßmen oorzu»

fdlagen :

a) 3ebe Sublifation eines SluSberfaufS bebarf ber amt»

liefert Semilligung. ©ine folche barf nut erteilt merben

an Siebergelaffene, innerhalb Saßresfrift berfelben girma
nur einmal unb nicht für länger als z^ei Sîonate,
Sluflöfung ber girma ausgenommen.

b) 3n bem fchriftlidh einzureichenben ©efuche müffen bie

Sefdaffenßeit unb Stenge ber zum SluSberfauf be=

ftimmten SBaren unb bie ©rünbe beS SluSberfaufS ge=

nau bezeichnet merben. Buläßig finb folgenbe ©rünbe:
Sob beS ©efchäftSinhaberS, Sluflöfung ber girma,
brohenbeS Serberben ober Seraitern bon SBaren (bereits

berborbene SebenSmittel felbftberftänblich auSgefchloffen),
Umzug in anbere ©efdäftSräume.

c) Sor ©röffnung beS SluSberfaufS finb bie hiefür be*
ftimmten SBaren amtlich P inbentarifiereu unb zu fenn*
Zeidnen. 3tad)träglicher ©rfaß beS SluSberfaufSlagerS
ift ftrafbar.

d) gür bie Semilligung fann eine befonbere SonzeffionS=
gebühr im SerhältniS zur Sauer unb zum ©d>ahungS=
merte beS SluSberfaufSlagerS erhoöen merben. Sa§
©efeh beftimmt bie guläfeiqen ©tenzen.

$ie 6 Sogen umfaffenbe ©drift roirb namentlid bom
©anbelS« unb ©emerbeftanb, fomie bon allen benjenigen,
melde fraft ihres SlmteS mit ben bezüglichen fragen fid Z"
befdäftigen haben, mit Sntereffe gelefen merben.

5)tc Sfeiitaäjüöcriüölömig in St. ©allen.
SUS ber heilige ©aHuS bom Sobenfeeherburd benSlrboner*

forft htnanftieg unb juft ba in bie SDornen fiel, mo bie ©teinad
auS hohen, unburdbringliden ilrroalbterraffen meifefdäumenb
in gemaltigen Strubeln über fdroffe Stagelftuhfelfen abftürzt,
mar biefer Sergbad nod ein flateS, prädtigeS SBaffer, an
bem ber ^eilige einen folden ©efallen fanb, baß er befdlojf,
fid hier bleibenb nieberzulaffen. Siefen ©harafter behielt
bie ©teinad mohl 3ahrhunberte lang bei, als fid bie ®in=

fiebelei zum umfangreiden ©tift unb zur ©alluSftabt er=

meiterte. SUS bann aber bie Snbuftrie hier einzog unb fid
bie natürliden SBafferfälle beS SergbadeS auf finnreide
Slrt bienftbar madte; als in ber fteileu ©dludt nidt nur
Stühlen, fonbern auch ©pinn* unb 3mirnereien, Slppreturen,
medanifde SSerfftätten, gubrifen für medanifde §o!zbear=
beitung 2C. entftanûen, fobafe oft fämtlideS, oft faft alles
SBaffer anftatt burd baS Sadbett burd eiferne Stohren oon
Stab zu Stab geleitet unb bei Stadt unb an g-eiertagen
in einem ganzen ©hftem oon SBeihern aufgefpeidert mirb

für bie SBerftagSarbeit, fo mirb baS ©teinadbett größtenteils
nur non einem fdlammartigen, übelriedenben Sädleiu burd»
ftriden unb bient als SlblagerungSplaß für allerlei Unrat,
ber nur oom tgodmaffer hinauSgefegt roirb. 3u Seiten oon
©pibemien bilbet alfo bie ©teinad ftetS eine große ©efaßr
für ben ©efunbheitSzuftanb ber ©t. ©aller, bie nur burd
eine ^orreftion, Perbunben mit einer ootlftänbigen Ueber=

mölbung beS SadeS gehoben merben fann. QiefeS midtige
Sßerf ift nun in SluSführung begriffen.

®aS Sadbett mirb tnöglidft gerabe gezogen, maS ben

oorherigen Slbbrud einer SJtenge oon Käufern unb ©duppen
beranlaßte. Ser neue, z« übermölbenbe Sadlauf bis zur
©emeinbegrenze mirb baburd oon 1125 Steter auf 1073
Steter rebugiert. $aS auS beftem Bementbeton hergefteHte
©eroölbe befommt je nad ber ©egenb eine §öl)e oon
2.50—3.10 Steter unb ruht auf einer 4,80—6,45 Steter
breiten Sohle, fobaß bie ©urdflußfläde 10—16 QuabraP
meter beträgt. 2)ie ©tärfe ber ©ohlenbetonfdidt beträgt
20 ©tu., bie beS ©emölbeS oben 45 ©m. mit eutfpredenber
Serftärfung gegen bie ©oßle hin, bis zu 1,20 Steter, lieber
baS ©anze hin mirb bie Straße geführt, nadbem baS ®e=

mölbe 80 6m. bis 4,5 Steter tief mit gutem ©traßenma*
terial überfdüttet morbett ift. @S roirb bieS eine ber fdönften
Straßen ©t. ©aliens merben, roenn einmal bie baran liegenben
alten Käufer moberneu Sauten Slaß gemadt haben merben,
roaS faum lange auf fid marten laffen mirb.

©ie SluSführung ber Slrbeit mürbe einer aus ft. gallifden
Saumeiftern gebilbeten „Saugefettfdaft ©teinadübermölbung"
übertragen, melde bie ©ade mit großer ©teergie unb nad
rationellfter StrbeitSmethobe au bie §anb nahm. @S roirb

nämlid nidt nad alter Steife „oon £anb" betoniert, fon»

bern mit einer Setonmafdtue auS ber renomierten ga=
brif 21. D e h l e r u. 6 o. in SB i l b e g g.

©iefe Stafdine leiftet per ©ag zirfa 100 m® fertigen
Seton. Bur Sebienung finb mährenb beS SetriebeS nötig:
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a) Einschränkung des spekulativen Hausieiverkehrs mit An-
gestellten von Engroshausierern oder Wanderlagern.

d) Höhere Taxierung der ausländischen Hausierer; Ertei-
lung von Patenten an solche nur im Bedürfnisfalle
und nur in soweit, als den Schweizerbürgern in den

betreffenden Staaten Gegenrecht gehalten wird.
o) Ausschluß solcher Waren vom Hausierverkehr, welche

vom kaufenden Publikum nicht leicht auf ihren Preis-
wert oder ihre Qualität beurteilt werden können oder
deren Vertrieb mit Gefahren verbunden ist, wie z. B.
Gold- und Silberwaren, Edelsteine, Uhren, feine In-
strumente, Arzneien und Geheimmittel, geistige Getränke,
cxplodierbare Stoffe, Lotterie- und Anlehenslose, zc.

6) Verbot des Hausierens irgendwelcher Waren gegen Raten-
Zahlungen; des Kolportiereus mit Lieferungs- und Prä-
mienwerken.

s) Ausschluß von Personen unter 20 Jahren, sowie solcher

Personen, welche wegen Vergehen oder gewerbsmäßigem
Bettel bestraft, eines unreellen Geschäftsgebahrens über-
wiesen, schlecht beleumdet oder mit ansteckenden oder

eckelhaften Krankheiten behaftet sind.
k) Verbot des Hausierens während Sonn- und hohen Fest-

tagen, sowie zur Nachtzeit, und das Betreten fremder
Wohnungen ohne Erlaubnis.

Soweit unsere Vorschläge. Das im Basler Antrage
aufgeführte Detailreisen haben wir nur nebenbei berührn Diese

Frage erscheint uns vorläufig durch das Bundesgesetz vom
24. Juni 1892 hinreichend gelöst. Danach werden alle

„Reisenden," welche Waren mit sich führen und direkt an
die Kunden verkaufen, als Hausierer betrachtet und unter-
liegen der bezüglichen kantonalen Gesetzgebung. Geschäfts-
reisende dagegen, welche nur Muster mit sich führen und
Bestellungen von Haus zu Haus aufnehmen, stehen unter
dem Bundesgesetz betreffend die Patenttaxen der Handxls-
reisenden.

^

- i O
Sollte also der „Uebelstaud" fortbestehen, daß sogenannte

Reisende als „Muster" mitgeführte Waren feilbieten, so ge-

nügt eine Klage gegen solche wegen Mißbrauch des Patentes.
L!. Bezüglich der Wanderlager und Ausverkäufe:
1. Wanderlager, freiwillige Steigerungen von Handels-

waren und Ausverkäufe sind gleich dem Hausierhandel ge-

setzlich zu regeln und im Interesse des seßhaften Gewerbe-
und Handelsstandes einer hohen Besteuerung und scharfen

Polizeiaufsicht zu unterstellen.

2. Es liegt in der Pflicht und Ausgabe der Gewerbe-

und gewerblichen Berufsvereine, die Behörden bei Vollziehung
dieser Gesetze kräftig zu unterstützen, indem sie durch stän-
dige Kommissionen oder spezielle Beauftragte das Gebahren
solcher Geschäfte überwachen lassen und alle Mißbräuche

zur amtlichen Anzeige oder öffentlichen Kenntnis bringen.

3. Die gewerblichen Berussvereine sollten sich anderseits

verpflichten, keine wirklichen Pfuscher oder unreellen Geschäfts-
leute in ihren Reihen zu dulden und dem kaufenden Publikum
gegenüber für alle Lieferungen ihrer Mitglieder solidarische
Garantie bieten.

4. Speziell in Bezug auf die Bekämpfung unreeller

„Ausverkäufe" sind folgende gesetzliche Matznahmen vorzu-
schlagen:

k) Jede Publikation eines Ausverkaufs bedarf der amt-
lichen Bewilligung. Eine solche darf nur erteilt werden

an Niedergelassene, innerhalb Jahressrist derselben Firma
nur einmal und nicht für länger als zwei Monate,
Auflösung der Firma ausgenommen.

b) In dem schriftlich einzureichenden Gesuche müssen die

Beschaffenheit und Menge der zum Ausverkauf be-

stimmten Waren und die Gründe des Ausverkaufs ge-

nau bezeichnet werden. Zuläßig sind folgende Gründe:
Tod des Geschäftsinhabers, Auflösung der Firma,
drohendes Verderben oder Veraltern von Waren (bereits

verdorbene Lebensmittel selbstverständlich ausgeschlossen),
Umzug in andere Geschäftsräume.

o) Vor Eröffnung des Ausverkaufs sind die hiefür be-
stimmten Waren amtlich zu inventarisieren und zu kenn-
zeichnen. Nachträglicher Ersatz des Ausverkaufslagers
ist strafbar.

6) Für die Bewilligung kann eine besondere Konzessions-
gebühr im Verhältnis zur Dauer und zum Schatzungs-
werte des Ausverkaufslagers erhoben werden. Das
Gesetz bestimmt die Mäßigen Grenzen.

Die 6 Bogen umfassende Schrift wird namentlich vom
Handels- und Gewerbestand, sowie von allen denjenigen,
welche kraft ihres Amtes mit den bezüglichen Fragen sich zu
beschäftigen haben, mit Interesse gelesen werden.

Die Steinachüberwölbung in St. Gallen.

Als der Heilige Gallus vom Bodensee her durch den Arboner-
forst hinanstieg und just da in die Dornen fiel, wo die Steinach
aus hohen, undurchdringlichen Urwaldterrassen weißschäumend
in gewaltigen Strudeln über schroffe Nagelfluhfelsen abstürzt,
war dieser Bergbach noch ein klares, prächtiges Wasser, an
dem der Heilige einen solchen Gefallen fand, daß er beschloß,
sich hier bleibend niederzulassen. Diesen Charakter behielt
die Steinach wohl Jahrhunderte lang bei, als sich die Ein-
siedelei zum umfangreichen Stift und zur Gallusstadt er-
weiterte. Als dann aber die Industrie hier einzog und sich

die natürlichen Wasserfälle des Bergbaches auf sinnreiche

Art dienstbar machte; als in der steilen Schlucht nicht nur
Mühlen, sondern auch Spinn- und Zwirnereien, Appreturen,
mechanische Werkstätten, Fabriken für mechanische Holzbear-
beitung ec. entstauben, sodaß oft sämtliches, oft fast alles
Wasser anstatt durch das Bachbett durch eiserne Röhren von
Rad zu Rad geleitet und bei Nacht und an Feiertagen
in einem ganzen System von Weihern aufgespeichert wird
für die Werktagsarbeit, so wird das Steinachbett größtenteils
nur von einem schlammartigen, übelriechenden Bächlein durch-
strichen und dient als Ablagerungsplatz für allerlei Unrat,
der nur vom Hochwasser hinausgefegt wird. Zu Zeiten von
Epidemien bildet also die Steinach stets eine große Gefahr
für den Gesundheitszustand der St. Galler. die nur durch
eine Korrektion, verbunden mit einer vollständigen Ueber-

Wölbung des Baches gehoben werden kann. Dieses wichtige
Werk ist nun in Ausführung begriffen.

Das Bachbett wird möglichst gerade gezogen, was den

vorherigen Abbruch einer Menge von Häusern und Schuppen
veranlaßte. Der neue, zu überwölbende Bachlauf bis zur
Gemeindegrenze wird dadurch von 1125 Meter auf 1073
Meter reduziert. Das aus bestem Zementbeton hergestellte
Gewölbe bekommt je nach der Gegend eine Höhe von
2.50—3.10 Meter und ruht auf einer 4,80—6,45 Meter
breiten Sohle, sodaß die Durchflußfläche 10—16 Quadrat-
meter beträgt. Die Stärke der Sohlenbetonschicht betrügt
20 Cm., die des Gewölbes oben 45 Cm. mit entsprechender

Verstärkung gegen die Sohle hin, bis zu 1,20 Bieter. Ueber

das Ganze hin wird die Straße geführt, nachdem das Ge-

wölbe 80 Cm. bis 4,5 Meter tief mit gutem Straßenma-
terial überschüttet worden ist. Es wird dies eine der schönsten

Straßen St. Gallens werden, wenn einmal die daran liegenden
alten Häuser moderneu Bauten Platz gemacht haben werden,
was kaum lange auf sich warten lassen wird.

Die Ausführung der Arbeit wurde einer aus st. gallischen

Baumeistern gebildeten „Baugesellschaft Steinachüberwölbung"
übertragen, welche die Sache mit großer Energie und nach

rationellster Arbeitsmethode an die Hand nahm. Es wird
nämlich nicht nach alter Weise „von Hand" betoniert, son-

dern mit einer Beton m as chine aus der renomierten Fa-
brik A. Oehler u. Co. in Wild egg.

Diese Maschine leistet per Tag zirka 100 rM fertigen
Beton. Zur Bedienung sind während des Betriebes nötig:


	Gewerbliche Zeitfragen

